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seren Voraussetzungen wie den derzeitigen.
Denn der Ausgang des durch die Krise des Sow-

jetsytems ausgelösten politisch-strategischen
Prozesses ist in vielem noch unsicher.

Brauchbarer Bericht

Der Bericht über die Sicherheitspolitik liegt nun
unter dem Titel «Schweizerische Sicherheitspo-
litik im Wandel» vor. Man wird diesem Bericht
zubilligen müssen, dass er sich um Realismus
bemüht und dass der Versuchung widerstanden
wurde, einem irrenden Zeitgeist folgend, einen
allumfassenden - und entsprechend nicht fass-

baren - Sicherheitsbegriff einzuführen. Man
wird die Sicherstellung der Auszahlung der
AHV richtigerweise nicht zum Gegenstand der
schweizerischen Sicherheitspolitik machen

Der Bericht ist auch ehrlich, indem er nicht ver-
hehlt, dass vieles gerade unter strategischen Ge-
Sichtspunkten überaus ungewiss bleibt. Der Ar-
mee werden vernünftige Aufgaben zugewiesen

- Beitrag zur Friedenförderung, Beitrag zur
Kriegsverhinderung, Verteidigung von Land
und Volk, Beitrag zur Existenzsicherung na-
mentlich im Blick auf Katastrophen.

Wie lange diese Konzeption über das ganz
Grundsätzliche hinaus der Realität wird stand-
halten können, ist natürlich offen. Daher han-
delt es sich eher um eine «sicherheitspolitische»
Standortbestimmung mit Folgerungen für die
Praxis. Hält man sich das vor Augen, kann der
Bericht als nützlich beurteilt werden.

öow/nh/ue ßrtmne/"

Urlaub für Volkszählung - kein Sonderfall

/zn m/r e/'we/- Zfmp/e/z/r/ng r/es f/z/genöss/sc/iefl /V////rà'rr/epa /7t'wentes 'f/TWßj z/n r//e

m/7/ràrac/ren ÄTzmmzznz/zznten, t/r/anAsgesuc/ze von //e//e/"n Aez z/er Ko//cszzz A/zzng /990 nac/z Afög/zc/z/ce/t

zu Aew/7/zgen,.sz'nz/ z«/ssven7zz«r///z'Ae A/e/z/zzngen pz/A/zzze/7 worz/en.

Das EMD legt deshalb Wert auf folgende Klar-
Stellung:

Für die Durchführung der Volkszählung 1990

sind die Gemeinden Ende November und An-
fang Dezember auf zahlreiche Hilfskräfte ange-
wiesen. Diese müssen das Zählmaterial zwi-
sehendem23. Novemberunddem4. Dezember
an die Gemeinde-Einwohner verteilen und es

zwischen dem 5. und dem 11. Dezember wieder
einsammeln. Zudem müssen sie vorgängig in ih-

re Aufgabe eingeführt werden.

Wie schon bei den Volkszählungen von 1970 und
1980, als analoge Weisungen des Militärdeparte-
mentes erlassen wurden, sollen Armeeangehö-
rige im Interesse eines reibungslosen Ablaufs
der Eidgenössischen Volkszählung Gelegenheit
erhalten, ihren staatsbürgerlichen Rechten und
Pflichten nachzukommen.

Weil sich Ende November und Anfang Dezem-
ber 1990 zahlreiche Armeeangehörige im Mili-
tärdienst befinden werden, e/np/zeA/t das EMD
deshalb auch dieses Mal den Kommandanten,
von Gemeinden bestätigte Urlaubsgesuche im

Zusammenhang mit der Volkszählung im Rah-

men der zulässigen Dauer eines möglichen per-
sönlichen Urlaubs zu bewilligen. Abhängig von
der Dauer der Dienstleistung kann dieser Ur-
laub höchstens vier Tage betragen.

Keine Rede kann davon sein, wie unter anderem
behauptet worden ist, dass Armeeangehörige zu

Einsätzen im Rahmen der Volkszählung abkom-
mandiert werden.

1990 Eidgenössische Volkszählung

4. Dezember 1990
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